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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

Abg. ZU ~b2b IJ betreffend die schriftliche Anfrage der 

Böhacker und Kollegen vom 16.4.1993, 

Zl. 4§,;36/J-NR/19,~3 "Austrian Industries Jech,nologies/ 
Voest-Alpine Indus-:Erieanlagenbau ll 

Gemäß Art. 52 Abs. 1 B-VG und § 90 erster Satz des Geschäfts
ordnungsgesetzes 1975 ist der Nationalrat befugt, die Ge
schäftsführung der Bundesregierung zu überprüfen, deren Mitglie

der über alle Gegenstände der Vbllziehung zu befragen und alle 
ei nschl ägi gen Auskünfte zu verl angen. § 90 zwei ter Satz des 

Geschäftsordnungsgesetzes 1975 präzisiert die "Gegenstände der 

VO 11 ziehung" - also di e Gegenstände des Fragerechtes - unter 
Verwendung des Wortlautes des § 2 Abs. 3 des Bundesministerien
gesetzes 1973. Demgemäß sind darunter zu verstehen: "Regierungs
akte, Angelegenheiten der behördlichen Verwaltung oder der Ver

waltung des Bundes als Träger von Privatrechten." 

Für den Umfang der Pflicht zur Beantwortung einer parlamenta
rischen Anfrage ist daher vor allem von Bedeutung, ob die Frage 

einen "Gegenstand der Vollziehung" betrifft. 

Das in Art. 52 Abs. 1 B-VG niedergelegte Fragerecht und die ihm 
korrespondierende Informationspflicht sollen die Volksvertretung 
in die Lage versetzen, sich ein Urteil darüber zu bilden, ob die 

Regierungsgeschäfte den von der Volksvertretung beschlossenen 

Gesetzen gemäß, desgleichen aber, ob sie darüber hinaus auch den 

politischen Intentionen der Volksvertretung entsprechend geführt 

werden. Sie finden daher ihre Grenze in den Ingerenzmöglichkei
ten, über die die Bundesregierung und ihre einzelnen Mitglieder 

in ihrem jeweiligen Wirkungsbereich verfügen. 
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Eine parlamentarische Anfrage im Zusammenhang mit einem im Ei
gentum des Bundes stehenden Unternehmen ist damit so weit vom 
Interpellationsrecht gemäß Art. 52 Abs. 1 B-VG ("Vollziehung des 
Bundes") erfaßt, als in den Organen dieser Unternehmen Verwal
tungsorgane tät i g werden. Konsequenterwei se unter 1 i egen daher 
auch nur die Handlungen von Verwaltungsorganen in den Organen 

von Unternehmen der parlamentarischen Interpellation. 

Nicht vom Interpellationsrecht umfaßt sind jedoch Handlungen, 
die von geschäftsführenden Unternehmungsorganen selbst gesetzt 
werden. 

Ihre Fragen 1 bis 9 beziehen sich aber ausschließlich auf Hand
lungen von Unternehmensorganen und wären daher auch von diesen 

zu beantworten. 

Ich habe aber Ihre Anfrage an die öIAG weitergeleitet. 
Die entsprechende Stellungnahme darf ich Ihnen in der Beilage 
zur Kenntnis bringen. 

. 
Wien'~ am, /1.1{, ,Jc.lOI 1993 

er Bundesminister 
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STELLUNGNAHME DER ÖIAG ZUR PARLAMENTARISCHEN 

ANFRAGE NR. 4636/J-NR/1993 VOM 16.4.1993 

ZU FRAGE 1: 
"WIE STELLT SICH DIE ERTRAGSMA'ßIGE ENTWICKLUNG DER VOEST-ALPINE 
INDUSTRIEANLAGENBAU IN DEN LETZTEN JAHREN DAR. WELCHE ANGABEN 
KÖNNEN SIE ZU DEN KENNZAHLEN GEWINN- BZW. VERLUST VOR STEUERN 
UND CASH FLOW FOR DIE JAHRE 1990 1 1991 UND 1992 MACHEN?" 

DIE VAl WEIST FÜR 1990 - 1992 FüR EGT UND CASH FLOW FOLGENDE 

WERTE AUS: 

1990 
1991 
1992 

GEWINN VOR STEUERN 

+ 2051 1 
+ 3201 9 
+ 573 1 9 

ZU FRAGE 2: 

CASH FLOW 
(EGT) IN MIO 

+ 440 1 5 
+ 6671 6 
+ 789 1 4 

"WELCHE WESENTLICHEN RATIONALISIERUNGSMAßNAHMEN WURDEN IN DEN 
JAHREN 1990 / 1991 UND 1992 GESETZT? 
A) ZUM SACHBEREICH 
B) IM PERSONALBEREICH?" 

IM SACHBEREICH WURDE DAS PROJEKT NUV (NETTOUMLAUFVERMöGEN) 

DURCHGEZOGEN. 

IM SACH- UND PERSONALBEREICH ERFOLGTE DIE REALISIERUNG DES PRO

JEKTES "ATK" (AT KEARNEY) 

THEMA: "STRATEGISCHE NEUORDNUNG DER VAl -LEISTUNGEN" 

SCHWERPUNKTE: REDIMENSIONIERUNG ENGINEERINGTIEFE1 OVERHEADABBAU. 

ZU FRAGE 3: 
"WIE HOCH WAR DER BESCHA'FTIGTENSTAND IN DEN LETZTEN FüNF JAHREN 
IM GENANNTEN UNTERNEHMEN?" 

DIE BESCHJ1.FTIGTENSTA'NDE DER LETZTEN 5 JAHRE BELIEFEN SICH JE

WEILS ZUM JAHRESENDE AUF: 

1988: 
1989: 
1990: 
1991 : 
1992: 

2.243 
2.303 
2.336 
2.268 
1.964 
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ZU FRAGE 4: 
"IST ES RICHTIGs DAß NACH EMPFEHLUNG EINES BERATERTEAMS ODER AUS 
WELCHEN GRÜNDEN AUCH IMMER, 1992 ETWA 300 MITARBEITER "EINVER
NEHMLICH" ABGEBAUT WURDEN? WENN JA, WARUM?" 

DER EINVERNEHMLICHE ABBAU VON 300 MITARBEITERN IST RICHTIG; ER 

WAR DURCH DAS PROJEKT "ATK" BEDINGT (SIEHE FRAGE 2). 

ZU FRAGE 5: 
"WURDE IN DIESEM ZUSAMMENHANG EIN "SOZIALPLAN" AUSGEARBEITET? 
A) WENN NEIN, WARUM NICHT? 
B) GAB ES IN DIESEM ZUSAMMENHANG SOZIALE HARTEFA'LLE UND WIE 

WURDEN DIESE GEL6ST? 
C) WENN JA, WIE SCHAUT DIESER "SOZIALPLAN" AUS? 
D) WELCHE KOSTEN FALLEN FüR DIESEN "SOZIALPLAN" KURZ-, MITTEL

UND LANGFRISTIG AN? WIE WURDEN DIESE KOSTEN BERECHNET? 
ES WERDEN KOSTEN VON ETWA 200 MIO. SCHILLING KOLPORTIERT. 
K6NNEN SIE DIESE ZAHL BESTATIGEN? 

DIESE FRAGE WURDE BEREITS IN DER PARLAMENTARISCHEN ANFRAGE 

4390/J DER ABGEORDNETEN MEISINGER UND KOLLEGEN AUSFÜHRLICH BE

ANTWORTET. 

ZU FRAGE 6: 
"WIE HOCH WAR DER BESCHA'FTIGTENSTAND AN SOGENANNTEN LEIHMITAR
BEITERN BZW. MITARBEITERN, WELCHE üBER PERSONALLEASINGFIRMEN 
BESCHA'FTIGT WURDEN IN DEN LETZTEN FÜNF JAHREN?" 

BESCHJX.FTIGTENSTANDE "LEIHMITARBEITER" DER LETZTEN 5 JAHRE: 

(STICHTAG JEWEILS 31.12.) 

1988: 67 
1989: 129 
1990: 184 
1991: 112 
1992: 85 

ZU FRAGE 7: 
"SIND UNTER DIESEN "LEIHMITARBEITERN" AUCH EHEMALIGE MITARBEI
TER, WELCHE IM ZUSAMMENHANG MIT RATIONALISIERUNGSMAßNAHMEN AUS
GESCHIEDEN SIND UND ABGEFERTIGT (SOZIALPLAN) WURDEN? 
A) WENN JA, FINDEN SIE DIESE VORGANGSWEISE 6KONOMISCH SINNVOLL? 

WENN NEIN, WAS WERDEN SIE ALS EI GEN TüMER VERTRETER UNTERNEH
MEN, DIESEN UNHALTBAREN ZUSTAND ABZUSTELLEN?" 
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NEIN, UNTER DIESEN "LEIHMITARBEITERN" SIND KEINE EHEMALIGEN MIT
ARBEITER. 

ZU FRAGE 8: 
"GIBT ODER GAB ES IN DEN LETZTEN DREI JAHREN IM BEREICH DER 
VERSTAATLICHTEN WEITERE UNTERNEHMUNGEN WO LEIHARBEITER IN GRÖßE
REM UMFANG (ÜBER 100) UND üBER L)J.'NGERE ZEITRAUME (ÜBER 6 MONATE) 
BESCH)J.'FTIGT WERDEN? 
A) WENN JAß IN WELCHEN UNTERNEHMEN?" 

AUFGRUND DER BEREITS FÜR DIE O.E. PARLAMENTARISCHE ANFRAGE NR. 

4390/J DURCHGEFüHRTEN ERHEBUNGEN BEI VAl ß AMAG UND VA-STAHL LINZ 

GMBH. KANN IM DURCHSCHNITT DER GESELLSCHAFTEN VON EINER J)J.'HR

LICHEN LEIHBESCHJf.FTIGTENANZAHL VON 355 AUSGEGANGEN WERDEN. 

ZU FRAGE 9: 
"GAB ES IN DEN LETZTEN DREI JAHREN IN DIESEN UNTERNEHMEN WESENT
LICHE MITARBEITERKÜNDIGUNGEN? 
A) WENN JA , IN WELCHEM AUSMAß?" 

IN DEN LETZTEN 3 JAHREN GAB ES KEINE WESENTLICHEN MITARBEITER

KüNDIGUNGEN. 
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